
Auskunft, Bauvoranfrage oder Gott-(Amts-)Vertrauen?   *  Ulrike Probol 
  
Welcher Architekt/  welche Architekt in hat nicht schon vor der Frage gestanden, ob er Fragen zu einem Bauvorhaben 
selbst nach bestem Wissen beantworten, ob und wo er/  s ie dafür ver lässl iche Auskünfte einholen kann oder ob er seinem 
Bauherrn das Stel len einer Bauvoranfrage empfehlen sol l? Viel leicht auch vor der Frage, ob und wie weit  die Bauvo-
ranfrage Sinn macht und eine wirk l iche Hi l fe is t?  
 
Vorschri f ten zu behördl ichen Auskünften und zu Bauvoranfragen sind Landesrecht,  neben der Landesbauordnung beein-
f lusst durch weitere Vorschri f ten wie z.B. das Verwaltungsverfahrens- und das Gebührenrecht.  Dies dürf te der Grund da-
für sein, dass dazu kaum Publ ikat ionen erfolgen und bei v ielen Architekten (und nicht nur bei diesen) so wenige fundierte 
Kenntnisse zum Drumrum der Informationsbeschaffung,  insbesondere der Bauvoranfrage und den Wirkungen eines Bau-
vorbescheides festzustel len s ind. Hinzu kommt, dass – mindestens in den Ländern in denen das er laubt und wo es bei 
den Bauaufsichtsbehörden akzept iert  is t  – Bauherren gern das Honorar für die Bauvoranfrage „sparen“ .  Also werden Ar-
chitekten dort  v iel  weniger mit  Bauvoranfragen beauftragt,  obwohl s ie bei r icht iger Beratung des Bauherrn im Ergebnis 
wesentl iche Ersparnisse bewirken könnten. 
 
 
 
1. Fragen und Bauvoranfrage  
 
Architekten schulden ihren Auftraggebern nach al lbe-
kannter Rechtsprechung jewei ls einen genehmigungsfä-
higen Entwurf.  Dabei wird ausdrückl ich darauf Bezug 
genommen, dass bei Unklarheiten die Mögl ichkeit  der 
Bauvoranfrage in Anspruch zu nehmen ist .  
 
In der Praxis is t  die Bauvoranfrage aber nicht immer der 
geeignetste Weg und es müssen andere gesucht wer-
den: 
 
-  Wer über eine Bauvoranfrage Planungs- oder 

Invest i t ionssicherheit  sucht,  erhält  diese zunächst 
nur für die Zeit  der Geltungsdauer. Eine anschl ies-
sende Verlängerung wird – nicht s icher!  – nur ge-
währt,  wenn zwischenzeit l ich keine einschränken-
den Rechtsänderungen erfolgen. 
 

-  Wer noch nicht weiss, was und wie genau er bauen/ 
nutzen wi l l ,  für den ist  eine Vorbescheid nur einge-
schränkt hi l f reich -  mögl icherweise ist  er für das 
später tatsächl ich geplante Vorhaben gar nicht an-
wendbar. Zudem können in diesem Fal l  die Gebüh-
rensummen bedenkenswert sein. 
 

-  Nur planungsrecht l iche Belange prüfen zu lassen 
(wie d.E. meistens übl ich) kann s ich als schwerer 
Fehler erweisen, wei l  auch andere Belange zu Ein-
schränkungen oder Unzulässigkeit  führen können. 

 
-  Wer im Vorbescheidsverfahren durch hartnäckige 

Verhandlungen mit  den Behörden „mehr“  Baurecht 
zugestanden bekommt als es einem berecht igten 
Nachbarn gefäl l t ,  erhält  nur eingeschränkte Sicher-
heit .  

 
In Anwendung der HOAI kann der Architekt Honorar nur 
für eine förmliche Bauvoranfrage berechnen, nicht aber 
für das Einholen von Auskünften und ggf.  Zusagen. An-
dererseits is t  er mindestens zu kompliz ierteren Rechts-
auskünften nicht verpf l ichtet 1  und muss dennoch Sorge 
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1 vgl. OLG Zweibrücken „Architekt ist kein Rechtsberater in schwierigen Fra 
         gen“; Veröffentlichung der AK NW 

dafür tragen, dass die notwendigen Informationen und 
Unter lagen zur Vorbereitung der Genehmigungsplanung 
beschaff t  werden. 
 
2. Anfrage und Auskunft  
 
Behörden sind verpf l ichtet,  Akteneinsicht zu gewähren 
sowie Auskünfte zu ertei len u.a. für das, was der Bürger 
für eine vorgeschriebene Antragstel lung und die Erar-
beitung und Zusammenstel lung der Bauvorlagen an be-
hördl ichen Informationen benötigt.  Für Planung und An-
tragstel lung geht es dabei aber eher um die Genehmi-
gungspf l ichten und -Belange 2  sowie um Einzel-  Aus-
künfte zu bei den Behörden vorgehaltenen Informatio-
nen (z.B. zu bestehender und geplanter Baulei tplanung, 
Liegenschafts- und Kanalkataster,  Erschl iessungsein-
r ichtungen und –kosten u.v.ä.)  als um die von Architek-
ten bei Anfragen erwarteten planungs- und baurecht l i -
chen Mögl ichkeiten. 
 
Es ist  Vorschri f t ,  dass jeder Amtsträger Auskünfte r ich-
t ig,  k lar,  unmissverständl ich und vol lständig ertei l t .  Das 
gi l t  auch und gerade für den Bereich des öffent l ichen 
Baurechts. 3 Nur kommt es bei der Informationspf l icht 
auf den erkennbaren oder erwartbaren Kenntnisstand 
des Bürgers an, so dass ein Beamter bei Architekten 
Fachkenntnisse unterstel len und die Auskunft  entspre-
chend kurz fassen wird. Gerade um Auskünfte und Er-
läuterungen nur mit  Fachleuten abzust immen und auf 
Kenntnissen aufzubauen, fordern die Landesbauordnun-
gen fachl ich kompetente und/ oder bauvorlageberecht ig-
te Entwurfsverfasser als Planer und Gesprächspartner.  
 
Aus einer mündl ichen Falschauskunft  einen Schadener-
satzanspruch abzulei ten, dürf te selten gel ingen. Erfolg 
hatte jedoch ein Bauherr,  dem auf Nachfrage nach der 
Rechtsverbindl ichkeit  eines Bebauungsplanes von der 
zuständigen Stel le eine Auskunft  mit  teuren Folgen ge-
geben wurde. Der BGH 4 beurtei l te den Gegenstand der 

 
2 vgl. z.B. § 22 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW 
 
3 vgl. BGH, Senatsurteil vom 16.01.1992 
 
4 vgl. BGH vom 25.11.1991 in BRS 53 Nr. 32 



Anfrage als „eine verselbständigte, aussengerichtete 
Mit tei lung, einen abgeschlossenen Lebenssachverhalt  
betreffend“ und bemängelte „einen schuldhaften Organi-
sat ionsmangel,  für den die Gemeinde aus dem Ge-
sichtspunkt der Amtshaftung einzustehen hat“ .   

 
3. Auskunft und Zusage  
 
Eine Auskunft  is t  auf Umstände gerichtet,  die nicht von 
einer Wil lensentschl iessung abhängen 5 (also auf ge-
genwärt ige Sachverhalte abstel len),  während es bei den 
mündl ichen Anfragen der Architekten häuf ig um erbete-
ne Zusagen geht – also um künft ige Entscheidungen 
und Taten der Behörde (genauer: künft ige Verwaltungs-
akte).  Diese müssen zwar ebenso r icht ig und klar gege-
ben werden, s ind aber nur wirksam, wenn sie schri f t l ich 
erfolgen. 6 Andernfal ls  is t  die Behörde nicht eine Zusage 
gebunden 7.  
 
Ergänzend zu einem Beispiel  für ein als Zusage gedeu-
tetes Schreibens der Bauaufsichtsbehörde kann der 
Leitsatz einer Entscheidung  des BGH zi t iert  werden: 
Ein im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens an 
den Bauherrn gerichtetes und vom Amtslei ter der Bau-
aufs ichtsbehörde unterschriebenes Schreiben dahinge-
hend, dass „gegen das Vorhaben keine planungs- und 
baurecht l ichen Bedenken bestehen“, kann ein schutz-
würdiges Vertrauen in die Richt igkeit  der Auskunft  be-
gründen. 8
 
4. Der Bauvorbescheid  
 
Als wirk l ich s ichere Zusage eines best immten Baurechts 
gi l t  der Bauvorbescheid. Er wird grundsätz l ich schri f t l ich 
ertei l t  – egal ob die Landesbauordnung Schri f t l ichkeit  
fordert  oder nicht – und unter l iegt den Anforderungen 
an einen Verwaltungsakt (z.B. in Bezug auf Form, Ne-
benbest immungen, Rechtsbehelfsbelehrung und Be-
standskraft) .  Seine Inhalte gelten als „vorweggenomme-
ner Tei l  einer künft igen Baugenehmigung“ und entfal ten 
Bindungswirkung; das aber nur während seiner Gel-
tungsdauer. 
 
Nach den Landesbauordnungen sol len mit  dem 
Bauvorbescheid „einzelne Fragen beantwortet werden, 
über die im Baugenehmigungsverfahren zu entscheiden
ist und die selbständig beurtei l t  werden können“. Die 
Landesbauordnungen der 16 Bundesländer formul ieren 
das unterschiedl ich

 
 
Auskunf t ,  Bauvoranf rage oder  Got t - (Amts-)Ver t rauen? *  Ar t ike l  im Deutschen Arch i tektenblat t  (DAB) 05/  2005 *  Autor in  Ul r ike Probol  

 

 

r  
genehmigungsfreigestel l te Vorhaben ein 
                                                

9, ohne dass s ich im Verfahren dafür
grosse Unterschiede ergeben würden. Ausnahmen: 
Hamburg konzentr iert  die Bauvorbescheide nicht auf 
baugenehmigungsbedürft ige Vorhaben und Sachsen- 
Anhalt  geht noch weiter,  indem ausdrückl ich auch fü

 
5 vgl. BGH vom 26.09.1991 in BRS 53 Nr. 31 
 
6 vgl. § 38 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz 
 
7 vgl. Kopp, Verwaltungsverfahrensgesetz, zu § 38 RdNr. 15 sowie diverse  
      Gerichtsentscheidungen   

 
8 BGH, Urteil vom 05.05.94 (OLG Düsseldorf) in BRS 56 Nr. 147 
 
9 Eine Gegenüberstellung der Vorschriften der Bundesländer ist einzu- 
   sehen/ herunterzuladen über www.Bau-RAT.de ->B ->Bauvoranfrage 

gungsfreigestel l te Vorhaben ein Bauvorbescheid bean-
tragt werden darf .  
 
Die Art  des Bauvorbescheids, die nach den Erfahrungen 
der Autor in am häuf igsten beantragt wird – die Bestät i -
gung al lein der planungsrecht l ichen Zulässigkeit  einer 
best immten Planung – wird nur in den Landesbauord-
nungen von Niedersachsen, Nordrhein- Westfalen und 
Sachsen- Anhalt  besonders erwähnt.  Dennoch ist  s ie 
überal l  er laubt und übl ich, wenngleich s ie d.E. oft  weni-
ger hi l f reich ist  als andere mit  weitergehenden Fragen. 
 
5. Die Bauvoranfrage- Vorbereitung   
 
Bevor eine Bauvoranfrage gestel l t  wird, sol l te für den 
Gegenstand und Inhalt   der Anfrage k lar sein: 
 
-  Was genau sol l  mit  der Bauvoranfrage gesichert  

werden? [Oft  wird das weniger kr i t ische abgefragt 
und die Probleme zeigen sich erst im Genehmi-
gungsverfahren.]  
 

-  Mit  welcher Art  Anfrage und Inhalten ist  die Sicher-
heit  zu bekommen? [D.E. wird of nicht daran ge-
dacht,  zur planungsrecht l ichen Fragestel lung – o-
der al lein -  auch Fragen zu Feuerwehrzufahrten, 
Stel lplätzen, Baunebenrecht l ichem etc.  zu k lären.]  
 

-  Reicht die Zeit  bis zur Ertei lung eines Vorbeschei-
des überhaupt aus, um für die Genehmigungspla-
nung zu helfen? [Nicht sel ten wird der Bauantrag 
schon gestel l t ,  während die Bauvoranfrage noch 
nicht beschieden ist . ]  
 

-  Is t  die Bauvoranfrage – so wie s ie gestel l t  werden 
sol l  – unter dem Gesichtspunkt der Gebühren s inn-
vol l? [Die Gebühren für Vorbescheide s ind der Hö-
he und späteren Anrechnung nach so gestal tet,  
dass häuf ig anders gestal tete Anfragen vortei lhaf-
ter s ind.]  

 
6. Die Bauvoranfrage  
 
Die Bauvoranfrage muss – auch in ihren Tei len – „be-
st immt“ ,   k lar und unmissverständl ich gestel l t  werden, 
ergänzt durch Bauvorlagen, die die Anfrage(n) weiter 
verdeut l ichen. Die Fragestel lung und Fragen müssen 
sich auf geplante Detai ls  einer künft ige Baugenehmi-
gung r ichten und in i rgendeiner Weise konkret is iert  und 
vorbescheidsfähig sein. Die Behörde ist  nicht verpf l ich-
tet,  aus einem Gesamtvorbr ingen des Antragstel lers 
entsprechende Fragen herauszuarbeiten. 10

 
So ist  z.B. die Frage nach der mögl ichen Grösse einer 
auf einem Grundstück im unbeplanten Innenbereich zu-
zulassenden GRZ und GFZ unzulässig – wie auch im 
Bebauungsplan- Bereich die al lgemeine Frage nach Zu-
lassung einer höheren GRZ oder GFZ als festgesetzt.  
 
Entbehrl ich (aber nicht sel ten) is t  eine Voranfrage, mit  
der nach den Festsetzungen eines bestehenden Bebau-
                                                 
10 vgl. OVG Rheinland-Pfalz vom 17.1.1999 in BRS 62 Nr. 165 

http://www.bau-rat.de/


ungsplanes gefragt wird. So gestel l t ,  geht es nur um ei-
ne Auskunft ,  die normalerweise kostenfrei  gegeben 
wird. Mit  den Fragen, ob innerhalb der nächsten z.B. 2 
Jahre mit  baulei tplanerischen Änderungen gerechnet 
werden muss, ob der Bebauungsplan (bei Zweifeln) 
rechtsverbindl ich ist ,  ob best immte genau beschriebene 
Ausnahmen oder Befreiungen gewährt werden, macht 
die Bauvoranfrage aber Sinn. 
 
Wer im Rahmen einer Bauvoranfrage Planungsvarianten 
vorstel l t ,  um diese beurtei len zu lassen, sol l te wissen, 
dass dafür wahrscheinl ich mehrfache Gebühren berech-
net werden. 
 
Eine Bauvoranfrage, die bearbeitungsfähig gestel l t  wird 
und im Sinne der Landesbauordnung mängelfrei  is t ,  
muss von der Behörde bearbeitet und beschieden wer-
den. Es ist  dieser nicht er laubt – wie mehrfach beobach-
tet - ,  die Anfrage durch Nachforderungen auszuweiten. 
Oder – wie auch schon er lebt – die Beantwortung verba-
ler Fragen neben der Beantwortung der planungsrecht l i -
chen Fragestel lung anhand eines Lageplanes zu ver-
weigern. Soweit  die Behörde hier auch nach Beschwer-
de  beim Behördenlei ter nicht korrekt handelt ,  is t  eine 
Fachaufsichtsbeschwerde 11 der geeignete Weg zur ge-
wünschten Bearbeitung.  
 
Soweit  öf fent l ich- recht l iche Vorschri f ten nicht entge-
genstehen, besteht ein Rechtsanspruch auf eine posit i -
ve Entscheidung. Er besteht sogar dann, wenn erkenn-
bar is t ,  dass das Vorhaben aus anderen als den abge-
fragten Gründen voraussicht l ich nicht real is ierbar is t . 12 
Für den Fal l  der negat iven Entscheidung ist  das Wider-
spruchs- und Klageverfahren vorgesehen, um die ge-
wünschte Entscheidung zu er langen. 
 
In jedem Fal l  sol l te eine bearbeitungsfähige Bauvo-
ranfrage schnel ler beschieden sein als eine entspre-
chende Baugenehmigung. Andernfal ls  kann der An-
tragstel ler  mindestens in NRW nach 3 Monaten Bear-
beitungszeit  im Wege der Untät igkeitsklage (§ 75 
VwGO) die Entscheidung herbeiführen.  
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7. Die ergänzenden Bauvorlagen  
 
Bis auf sel tene Ausnahmefäl le s ind der Bauvoranfrage 
Bauvorlagen beizufügen: mindestens ein Übersichtsplan 
mit  Kennzeichnung des Bezugsgrundstücks, so gut wie 
immer ein aussagefähiger Lageplan mit  Darstel lung von 
Grundstück und  Vorhaben, meistens weitere Bauvorla-
gen. Es kann sogar s innvol l  sein, der Bauvoranfrage 
Bauvorlagen beizufügen, die die Genauigkeit  und bei-
nahe den Umfang des Bauantrages erreichen (die z.B. 
für ein Industr iebau- Vorhaben die bautechnischen 
Nachweise ausklammern, wei l  diese erst nach Klärung 
der grundsätzl ichen Zulässigkeit  und von ggf.  Auf lagen 
beauftragt werden sol len);  s iehe auch 9. 
 

                                                 
11 Zu den Möglichkeiten der Beschwerde siehe www.Bau-RAT.de unter Er 
 läuterungen und Stichwort   

 
12 vgl. z.B. BVerwG vom 23.05.1975 in BRS 29 Nr. 116 

Um das Verfahren auf eine Mindestzeit  zu reduzieren, 
empfiehlt  es s ich, Nachweise vorab einzuholen und zur 
Bauvoranfrage einzureichen: z.B. über Nachbarinforma-
t ion oder erfolgte –Zust immungen, notwendige Stel lung-
nahmen oder Zust immungen anderer Stel len).   
 
Es gi l t :   
 
-  Al les, was für in Vorberei tung der Genehmigungs-

planung unklar is t  und was die Behörde prüfen und 
posit iv  bescheiden sol l ,  is t  zu „erfragen“, darzustel-
len und ggf.  auch zu er läutern. 
 

-  Soweit  Abweichungen von Vorschri f ten beabsicht igt  
s ind, müssen diese deut l ich erkennbar beantragt 
und beschrieben sein. 
 

-  Soweit  der Vorbescheid für einen Bauantrag und 
eine Gebührenreduzierung genutzt werden sol l ,  
müssen die  Vorhaben im Wesentl ichen das gleiche 
sein 13.   
 

-  Wenn ein schnel ler Bauvorbescheid wicht ig is t ,  
müssen die beigefügten Bauvorlagen besonders 
sorgfäl t ig so erarbeitet und zusammengestel l t  sein, 
dass s ie eine schnel ls tmögl iche Bearbeitung ge-
währleisten.  
 

-  Von wem Unterschri f ten auf Antrag und Bauvorla-
gen gefordert  werden, regelt  die Landesbauord-
nung. Welche Bauvorlagen und Angaben einzurei-
chen sind, ergibt s ich im Grundsatz aus der Frage-
stel lung, is t  aber meist auch mit  der Bauordnung – 
pauschaler – beschrieben.  

 
8. Inhalte und Wirkungen des Vorbescheides  
 
Der Antragstel ler is t  gut beraten, wenn er sofort  nach 
Erhalt  des Vorbescheides kontrol l iert  bzw. kontrol l ieren 
lässt,  
 
-  ob die Anfrage in seinem Sinne und vol lständig b

antwortet wurde, 
e-

                                                

 
-  ob ggf.  Nebenbest immungen verstehbar und um-

setzbar s ind, 
 

-  ob Klärungsbedarf besteht,  bevor ggf.  f r is tgerecht 
Widerspruch eingelegt wird. 

 
Der Bauvorbescheid wird grundstücksbezogen ertei l t  
(wirkt  also auch für Rechtsnachfolger des Antragstel-
lers) und regelt  im Umfang der Voranfrage  einschl.  der 
beigefügten Bauvorlagen Tei le einer späteren Bauge-
nehmigung vorweg. Dabei s ichert  er  -  soweit  innerhalb 
seiner Geltungsdauer der zugehörige Bauantrag bear-
beitungsfähig eingereicht wird – den Erlass der darauf 
aufbauenden Baugenehmigung. Er gibt insoweit  Pla-
nungssicherheit  (genauer: solange nicht ein Nachbar 

 
13 Dazu hat z.B. der Bay. VGH am 04.11.1996 entschieden, dass eine Bin-
dungswirkung nicht entsteht bei einem Vorhaben, das gegenüber der Bau-
voranfrage eine - auch nur geringfügige - abstandflächenflächenrelevate 
Änderung der Planung darstellt, vgl. BRS 58 Nr. 151 
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berecht igt  und erfolgreich Abwehrrechte geltend macht) 
und die Vor- Genehmigung wird während der Geltungs-
dauer auch nicht von einer späteren Veränderungssper-
re oder anderen Rechts- Änderungen berührt 14.  
 
Wenn ein Nachbar Widerspruch einlegt gegen die Inhal-
te eines Bauvorbescheides, is t  § 212a BauGB i .d.R. 
nicht anzuwenden und der Widerspruch entfal tet  auf-
schiebende Wirkung; der Vorbescheid wird vorläuf ig 
nicht rechtskräft ig.  Dennoch bindet er die Behörde (so-
lange der Bauvorbescheid nicht zurückgenommen wird) 
und der Widerspruch steht auch einer Baugenehmigung 
nicht entgegen 15,  auf die dann der o.g. § 212a anzu-
wenden ist .   
 
Geregelt  und mit  dem Bauvorbescheid vor-genehmigt 
werden nur die Belange und Einzelprobleme, die mit  der 
Bauvoranfrage angefragt und posit iv  beschieden wurden 
– keine weiteren! Ebenfal ls  is t  nicht vorgesehen, dass 
die Prüfung für den Vorbescheid weiter geht als im ent-
sprechenden z.B. vereinfachten Baugenehmigungsver-
fahren, in dem nur ein Tei l  der bauordnungsrecht l ichen 
Belange geprüft  wird. 
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Häuf ig s ind für die Verwirk l ichung eines Vorhabens ne-
ben der Baugenehmigung weitere Erlaubnisse, Geneh-
migungen u.ä. erforderl ich. Auch diese können noch 
einzuholen sein und ein posit iv  vor-baugenehmigtes 
Vorhaben unreal is ierbar machen. Al lerdings ist  z.B. ein 
posit iver Vorbescheid ohne Einholen der sanierungs-
recht l ichen Genehmigung nach § 144 BauGB unzuläs-
s ig 16.  
 
Wenn ein Bauantrag mit  einer in wesentl ichen Belangen 
anderen Planung eingereicht wird, kann diese keinerlei  
Bindungen und Gebührenerleichterungen aus dem Bau-
vorbescheid in Anspruch nehmen. 17 Der Vorbescheid gi l t  
aber weiter.  
 
Die Geltungsdauer umfasst einen begrenzten Zeitraum, 
der je nach Land unterschiedl ich best immt und auch un-
terschiedl ich verlängerbar is t .  Grundlage für die Gel-
tungsdauer is t  die Annahme eines Zeitraums, der erfor-
derl ich ist ,  um eine grundsätzl iche Planung in eine Ge-
nehmigungsplanung umzusetzen; nicht mehr! Es ist  also 
nicht Absicht und Inhalt  eines Vorbescheides, eine Be-
baubarkeit  und/ oder Bebauungsmögl ichkeit  langfr ist ig 
zu s ichern. Das besonders dann nicht,  wenn es im Vor-
bescheid z.B. um den Wiederaufbau eines zerstörten 
Gebäudes im Aussenbereich geht. 18

 
9. Vorbescheids- Gebühren und weitere  
 

                                                 
14 vgl. BVerwG vom 03.02.1984 
 
15 vgl. OVG NW vom 09.12.1996 in BRS 58, Nr. 52, sowie BverwG  
         vom 17.03.1986 in BRS 49, Nr. 168   

 
16 vgl. BverwG vom 15.07.1994 in BRS 56, Nr. 59 sowie OVG Berlin  
          vom 26.08.1999 in BRS 60, Nr. 154 
 
17 vgl. BVerwG vom 04.03.1983 sowie Hess. VGH vom 13.02.1976 in  
       BRS 30, Nr. 44   

 
18 vgl. Nds. OVG vom 06.01.1995 in BRS 57, Nr. 194 

Für die Ertei lung eines Bauvorbescheides werden Ge-
bühren in Rechnung gestel l t ,  die in den meisten Län-
dern bei einer späteren Baugenehmigung, die auf dem 
Vorbescheid fußt,  tei lweise angerechnet bzw. rücker-
stattet  werden. 
 
Die Gebühren sind von Land zu Land nicht ident isch, 
folgen aber ähnl ichen Gedanken. Als unterschiedl iche 
Beispiele sol len hier Hamburg, Nordrhein- Westfalen 
und Mecklenburg- Vorpommern vergl ichen werden: 
 
 
  

Hamburg Nordrhein- 
Westfalen 

Mecklenburg-
Vorpommern

Vorbe-
scheids-
Gebühr ( in 
€) 

 
36 bis 4.500

50 bis Höhe 
der Gebühr 
für eine Bau-
genehmigung 
 

 
50 – 1.500 

ggf.  zurück 
mit  der 
Bau-
genehmi-
gung 
 

 
50 % 

 
50 % - 90 % 

 
keine 

 
Das eine Land setzt eine niedrige Rahmengebühr an 
ohne eine Anrechnung vorzusehen (M.-V.),  das nächste 
eine konkrete Rahmengebühr einschl.  vorgesehener 
Rückerstattung (HH), und NRW noch höhere Maximal-
gebühren und Rückerstattungen. Während es in Meck-
lenburg- Vorpommern gebührenmässig keinen Unter-
schied macht,  ob der spätere Bauantrag auf dem Vorbe-
scheid aufbaut,  di f ferenziert  Hamburg und erhebt dafür 
höhere Gebühren. In NRW werden darüber hinaus über 
die Gebühren Anreize gegeben, mit  einer Bauvoranfrage 
schon über eine z iemlich komplett  ausgearbeitete Pla-
nung entscheiden zu lassen. Bei einer geradl inigen Pla-
nung ist  hier die Gebührensumme bis zur Baugenehmi-
gung einschl.  Bauvorbescheid mit  sofort  eingereichter,  
relat iv  weit  ausgearbeiteter Planung kostengünst iger,  
als wenn vor dem Bauantrag nur ein einfacher Bauvor-
bescheid mit  geringen Gebühren beantragt wurde. Diese 
Handhabung lässt Raum, aufgrund eines Vorbescheides 
sogar schon eine Tei lbaugenehmigung zu ertei len, wo-
für die Voraussetzungen gegeben sind.  
 
Von Bauherren und Architekten werden oft  hohe Vorbe-
scheids- Gebühren beklagt – d.E. nicht sel ten zu Recht.  
Unter Berücksicht igung der Rückerstattungsregelungen 
relat iv iert  s ich der Gebührenbetrag zwar oft .  Dennoch 
sind Gebührenrechnungen zu beobachten, die nicht un-
widersprochen bleiben sol l ten. Auch wenn die Gebüh-
renordnung eine Rahmengebühr von . . .  bis festschreibt,  
kann nicht jeder bel iebige Betrag in Rechnung gestel l t  
werden. Die Berechnung muss nach pf l ichtgemässem 
Ermessen erfolgen und den Vorgaben des zugrunde l ie-
genden Gebührengesetzes folgen, z.B. (Text- Bsp. 
NRW): „unter Berücksicht igung des . . .  Verwaltungsauf-
wands sowie der Bedeutung, des wirtschaft l ichen Werts 
oder sonst igen Nutzens für den Gebührenschuldner“ .  
Behördeninterne oder auch landesweit  angewandte Ta-
bel len,  Regelungen und Absprachen, nach denen oft  
entschieden wird, hebeln diese Vorgaben in keiner Wei-
se aus. Wenn eine Gebührenrechnung als deut l ich zu 



hoch erscheint,  sol l te die Berechnung hinterfragt und 
ggf.  dem Bauherrn zum Widerspruch geraten werden.  
 
Es ist  u.U. zu empfehlen, die Gebührenfolgen vor einer 
Bauanfrage zu k lären; ggf.  auch während des Verfah-
rens mit  dem Amt. 
 
10. Ausblick und Empfehlungen  
 
Bauvoranfrage und Bauvorbescheid bieten Planern und 
Prüfern Mögl ichkeiten der hi l f reichen Zusammenarbeit  
und der Zeitersparnis,  die mancherorts mangels Wissen 
oder Interesse nicht wahrgenommen werden.  
 
Wo selbst einfache Bauvoranfragen ebenso bürokrat isch 
und langwier ig bearbeitet werden wie Baugenehmigun-
gen, wird der beabsicht igte Zweck einer schnel len Vor-
Bescheidung als Planungshi l fe nicht erfül l t .  Und warum 
bei manchen Bauaufsichtsbehörden Fragen zu einem 
eigent l ich genehmigungsfreigestel l ten Vorhaben nicht 
ver lässl ich über eine Bauvoranfrage geklärt  werden dür-
fen – gegen Gebühren, wohlgemerkt – is t  dem Bürger 
auch schwer einsicht ig.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass Bauvoranfragen bundesweit  
als Serviceleistung der Behörden immer mehr beson-
ders f ix  beschieden werden . . . !  
 
 
 
______________________________________________   
Ulrike Probol i s t  Bauassessor in /  Arch i tekt in   
und Sachvers tändige fü r  Fragen der  P lanung,   
Anbieter in  der  Webs i te  www.Bau-  RAT.de  
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